
Amtsblatt für Schleswig-Holstein

Nummer 2024/42
vom 22. November 2024

Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein für die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Regionalen Kooperationen

Gl.Nr. 6630.11

Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 
15. November 2024 – IV 638 70441/2024

Im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus und dem Finanzministerium wird folgende Richtlinie erlassen:

Präambel

Die Landesregierung Schleswig-Holstein bündelt ihre wirtschaftspolitischen 
Fördermaßnahmen unter dem Dach des Landesprogramm Wirtschaft 2021-2027 (LPW 
2021):

Das Programm bildet den Rahmen für die Förderung aus:

• dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE),

• der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) 
und

• Mitteln des Landes.

Mit dem LPW 2021 setzt die Landesregierung auf Investitionen in Innovation, 
Digitalisierung und Dekarbonisierung, um die wirtschaftliche Entwicklung Schleswig-
Holsteins weiter voranzubringen. Flankiert wird dies durch die Förderung einer 
leistungsfähigen und modernen Infrastruktur als Grundvoraussetzung für einen 
wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort.
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Die Förderung der Unterstützung von Entwicklungsprozessen von Regionen und 
regionalen Kooperationen wird im Rahmen des Landesprogramms Wirtschaft 2021-2027 
(LPW 2021) durchgeführt.

1. Förderziel, Zuwendungszweck und Rechtsgrundlage

1.1 Ziel der Förderung nach dieser Richtlinie ist die Stärkung der regionalen 
Wirtschaftsentwicklung. Die Förderung erfolgt dabei mit Mitteln der GRW und 
Landesmitteln.

1.2 Das Land Schleswig-Holstein gewährt Zuwendungen für Regionale Kooperationen 
insbesondere nach Maßgabe:

–  dieser Richtlinie i.V.m. den Auswahl- und Fördergrundsätzen und Regeln für die 
finanzielle Unterstützung im Rahmen des Landesprogramm Wirtschaft 2021-2027 (AFG 
LPW 2021),

–  der §§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung (LHO),

–  der Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO), des 
Subventionsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (Landessubventionsgesetz - 
LSubvG), des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein 
(Landesverwaltungsgesetz - LVwG),

–  des Haushaltsgesetzes,

–  des Koordinierungsrahmens der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ (GRW).

Maßgeblich sind die Regelungen in der jeweils geltenden Fassung.

1.3 Ein Anspruch der Antragstellenden auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. 
Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel im Einvernehmen mit dem für Landesplanung 
zuständigen Ministerium sowie dem für Wirtschaft zuständigen Ministerium. Für die 
Auswahl werden insbesondere die zu erwartenden strukturpolitischen Effekte 
herangezogen.

2. Gegenstand der Förderung 

2



Amtsblatt für Schleswig-Holstein – Nummer 2024/42 vom 22. November

Im Rahmen dieser Richtlinie werden Regionale Kooperationen im Wege der Förderung 
von Regionalen Entwicklungskonzepten, Regionalmanagements und Regionalbudgets 
unterstützt. 

2.1 Integrierte regionale Entwicklungskonzepte

(1) Die Fördergebiete legen ihren Entwicklungsanstrengungen ein integriertes regionales 
Entwicklungskonzept zugrunde, in dem die für die regionale Entwicklung besonders 
wichtigen Maßnahmen der verschiedenen Politikbereiche herausgearbeitet und 
aufeinander abgestimmt werden. Das Entwicklungskonzept wird mit Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger und zentraler regionaler Akteure erstellt und beinhaltet 
mindestens folgende Elemente:

a) Beschreibung des Gebietes und Analyse seiner regionalen Stärken und Schwächen, 

b) Fachübergreifend Entwicklungsziele und Handlungsfelder der Region,

c) Wesentliche Entwicklungsmaßnahmen zur Erreichung der Entwicklungsziele und 
Kriterien zur Priorisierung von Entwicklungsmaßnahmen,

d) Kriterien für die Bewertung der Zielerreichung.

(2) Grundsätzlich soll nur ein Entwicklungskonzept je Region gefördert werden und zur 
Anwendung kommen. Mit besonderer Begründung sind Ausnahmen von diesem 
Grundsatz zulässig: Eine Fortschreibung bzw. Aktualisierung des Entwicklungskonzeptes 
sollte beispielsweise bei neuen regional- und strukturpolitischen Herausforderungen 
erfolgen. Vorliegende kommunale integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte sollten 
berücksichtigt werden.

(3) Förderfähig ist die Erstellung integrierter regionaler Entwicklungskonzepte durch Dritte.

(4) Das Konzept kann mit bis zu 75 Prozent der Kosten gefördert werden. Die Beteiligung 
mit GRW-Mitteln darf einen Höchstbetrag von 100.000 Euro nicht überschreiten.

2.2 Regionalmanagement

(1) Auf regionaler Ebene kann, möglichst in Anbindung an eine Gebietskörperschaft oder 
Wirtschaftsförderungseinrichtung, ein Regionalmanagement als zeitlich befristetes 
Vorhaben installiert werden. Dieses soll regionale Entwicklungsprozesse in besonders 
strukturschwachen Regionen auf eine breitere Grundlage stellen und beschleunigen sowie 
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bislang nicht gehobene regionale Beschäftigungs- und Wachstumspotenziale mobilisieren. 
Das Regionalmanagement soll ferner dazu beitragen,

a) integrierte regionale Entwicklungskonzepte zu entwickeln und vor allem umzusetzen, 

b) regionale Entwicklungsmaßnahmen zu identifizieren und zu befördern, 

c) regionale Konsensbildungsprozesse in Gang zu setzen,

d) regionale Netzwerke, Bündnisse, Verbundmaßnahmen, Innovationsinitiativen und 
Ähnliches unter Einbindung der regionalen Wirtschaft aufzubauen. 

(2) Ein Regionalmanagement soll sich auf eine Region beziehen, die einen 
Wirtschaftsraum mit gemeinsamen Entwicklungsproblemen und -chancen abbildet. 
Handelt es sich um eine länderübergreifende Region, sind die Vorhaben zwischen den 
beteiligten Ländern abzustimmen. Regionalmanagement-Vorhaben in Regionen mit 
weniger als 100.000 Einwohnern sind dem GRW-Unterausschuss vor Bewilligung zur 
Entscheidung vorzulegen. 

(3) Voraussetzung und inhaltliche Grundlage für die Gewährung eines Regional-
managements bildet eine vom Antragsteller vorzulegende regionalwirtschaftliche Analyse, 
die Aussagen zur inhaltlichen Ausrichtung, zu Arbeitsschwerpunkten sowie zur 
Organisation und Finanzierung des Regionalmanagements trifft, soweit nicht ein 
Entwicklungskonzept im Sinne von Ziffer 2.1 mit den entsprechenden Aussagen vorliegt. 
Zudem ist vom Antragsteller darzulegen, dass in den letzten fünf Jahren keine Förderung 
eines entsprechenden oder ähnlichen Regionalmanagements erfolgt ist. 

(4) Grundsätzlich soll nur ein Regionalmanagement-Vorhaben je Region gefördert und zur 
Anwendung kommen. Falls in einer Region bereits ein Regionalmanagement existiert, ist 
eine besondere Begründung für die Förderung weiterer Managementaktivitäten 
erforderlich. Bestehende und geplante Regionalmanagement-Vorhaben sind im Sinne 
eines kohärenten regionalen Entwicklungsansatzes pro Region unter Einbindung 
relevanter regionaler Akteure (z. B. Unternehmen, Kreditinstitute, Kommunen, 
Fachverbände) fachübergreifend auszurichten. 

(5) Die Höhe der Förderung kann jährlich bis zu 200.000 Euro für drei Jahre betragen. 
Beinhaltet das Regionalmanagement eine interregionale Kooperation, ist die Beteiligung 
mit jährlich bis zu 250.000 Euro möglich.

(6) Diese Förderung kann mit besonderer Begründung zwei Mal um jeweils drei Jahre 
fortgesetzt werden, vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Die 
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Fördersätze sind degressiv auszugestalten (Absenkung je Verlängerungsperiode um 
mindestens 10 Prozentpunkte). 

(7) Regionalmanagement-Vorhaben können mit bis zu 75 Prozent der Kosten gefördert 
werden.

(8) Eine erneute Förderung des Regionalmanagements ist nach Ablauf von fünf Jahren zur 
letzten Förderung bzw. Verlängerungsperiode möglich. Voraussetzung sind veränderte 
Herausforderungen und ein erneuter Bedarf, der mit dem erneut geförderten 
Regionalmanagement adressiert werden soll und im Rahmen der vom Antragssteller 
vorzulegenden regionalwirtschaftlichen Analyse nach Absatz 3 darzustellen und zu 
begründen ist. Vor Ablauf von fünf Jahren darf nur ausnahmsweise und mit Zustimmung 
des GRW-Unterausschusses eine erneute, nicht verlängerbare Förderung von höchstens 
drei Jahren gewährt werden, um damit neu hinzugekommene, große strukturpolitische 
Herausforderungen aufzunehmen.

(9) Die Träger können die Regionalmanagement-Dienstleistungen bei privaten 
Dienstleistungserbringern erwerben. Wenn das Regionalmanagement durch Beschäftigte 
des Trägers geleistet wird, sind lediglich solche Kosten förderfähig, die im Zusammenhang 
mit der Neueinstellung von zusätzlichem Personal für das Regionalmanagement 
entstehen. Bereits vorhandenes Personal ist förderfähig, wenn es für die Tätigkeit im 
Regionalmanagement freigestellt wird.

(10) Um möglichst hohe Synergieeffekte sicherzustellen, sorgt der Träger – in Abstimmung 
mit dem für Landesplanung zuständigen Ministerium bzw. mit dem für Wirtschaft 
zuständigen Ministerium – für eine laufende Koordinierung der Aktivitäten des 
Regionalmanagements mit den Maßnahmen vergleichbarer Einrichtungen anderer 
Fachbereiche in den Regionen. 

2.3 Regionalbudget 

(1) Regionalbudgets können mit bis zu 80 Prozent der Kosten und bis zu 300.000 Euro 
jährlich gefördert werden. Die Förderung ist auf maximal drei Jahre befristet. 

(2) Die Regionen können mit diesem Regionalbudget Vorhaben durchführen zur

a) Verbesserung der regionalen Kooperation, 

b) Mobilisierung und Stärkung regionaler Wachstumspotenziale, 

c) Verstärkung von Maßnahmen des Regionalmarketings,
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d) Verbesserung der Fachkräfteversorgung.

(3) Ein Regionalbudget soll sich auf eine Region beziehen, die einen Wirtschaftsraum mit 
gemeinsamen Entwicklungsproblemen und -chancen abbildet. Regionalbudget-Vorhaben 
in Regionen mit weniger als 100.000 Einwohnern sind dem GRW-Unterausschuss vor 
Bewilligung zur Entscheidung vorzulegen. Die im Rahmen des Regionalbudgets 
umzusetzenden Maßnahmen sollen die Bedarfe der regionalen Wirtschaft (insbesondere 
von Unternehmen) berücksichtigen.

(4) Eine Region kann grundsätzlich nur mit einem Regionalbudget unterstützt werden. 

(5) Das Regionalbudget ist auf maximal drei Jahre zu befristen. Es kann mit besonderer 
Begründung zwei Mal um jeweils bis zu drei weitere Jahre verlängert werden, vorbehaltlich 
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel; bei Verlängerung sind die Fördersätze 
degressiv auszugestalten (Absenkung je Verlängerungsperiode um mindestens zehn 
Prozentpunkte).

(6) Mit dem Regionalbudget darf keine direkte Förderung einzelner gewerblicher 
Unternehmen erfolgen. Personalkosten der Antragsteller sind nicht förderfähig. Projekte, 
die über ein Regionalmanagement gefördert werden bzw. wurden, dürfen nicht erneut über 
ein Regionalbudget gefördert werden.

(7) Eine erneute Förderung des Regionalbudgets ist nach Ablauf von fünf Jahren zur 
letzten Förderung bzw. Verlängerungsperiode möglich, vorbehaltlich der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel.

2.4 Abweichend vom GRW-Koordinierungsrahmen können für Förderungen nach Nr. 2.1, 
2.2 und 2.3 dieser Richtlinie auch ausschließlich Landesmittel eingesetzt werden.

3. Zuwendungsempfängerinnen/Zuwendungsempfänger (Begünstigte)

3.1 Begünstigte der Zuwendung sind

– Gemeinden und Kreise,

– juristische Personen, die steuerbegünstigte Zwecke verfolgen, wenn die 
Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 Abgabenordnung erfüllt sind und dies vom 
Finanzamt anerkannt ist,
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– juristische Personen, die nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind (z.B. Industrie- 
und Handelskammern). 

3.2 Begünstigte sind in vollem Umfang für die förderrechtskonforme Abwicklung des 
Vorhabens verantwortlich und haften dementsprechend gegenüber dem 
Zuwendungsgeber für den Fall einer etwaigen Rückforderung.

4. Art, Umfang der Zuwendung

Die Zuwendung wird im Wege der Projektförderung als Anteilsfinanzierung in Form eines 
zweckgebundenen, nicht rückzahlbaren Zuschusses gewährt. 

Zuwendungsfähige Ausgaben
Zuwendungsfähig sind Ausgaben, soweit sie ursächlich im Zusammenhang mit dem 
Vorhaben stehen, zur Durchführung unbedingt erforderlich sind und den Grundsätzen von 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen. Bemessungsgrundlage sind die 
nachweisbaren zuwendungsfähigen Ausgaben, die unter Anlegung eines strengen 
Maßstabes für eine sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Erlangung des 
Zuwendungszwecks unmittelbar entstehen. Es sind die Regelungen hinsichtlich der 
Zuwendungsfähigkeit von Ausgaben in Anhang I der AFG LPW 2021 zu beachten.

Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere 
Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil der Begünstigten sind als 
Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben 
einzusetzen.

Die Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben für Maßnahmen nach Ziffer 2.2 werden wie 
folgt berechnet: 

Personalkosten als Pauschale
Die Personalkosten werden gemäß Anhang I Ziffer 1.4 der AFG LPW 2021 als Kosten je 
Einheit pauschal berechnet. Das geltend gemachte Mengengerüst (geleistete 
Arbeitsstunden) ist für ausschließlich oder zu einem festen Anteil ihrer Arbeitszeit im 
geförderten Vorhaben tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein vom Arbeitgeber 
ausgestelltes Dokument nachzuweisen, in dem der feste Prozentsatz der pro Monat für 
das Vorhaben geleisteten Arbeitszeit angegeben ist. Für zeitweise bzw. in schwankendem 
Umfang im geförderten Vorhaben tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
Stundennachweise zu führen und zum Nachweis des geltend gemachten Mengengerüsts 
(geleistete Arbeitsstunden) vorzulegen (Verweis auf Merkblatt SEK). Pro Jahr können 
höchstens 1.720 Stunden pro Person anerkannt werden.
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Sach- und Gemeinkosten als Restkostenpauschale im Einzelfall über den 
Haushaltsplanentwurf. 
Die sonstigen direkten und indirekten Kosten (Restkosten) werden auf der Grundlage der 
eingereichten Unterlagen unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Kosten in 
einem Ausgaben- und Finanzierungsplan als Pauschalsatz bezogen auf die förderfähigen 
direkten Personalkosten des Vorhabens bewilligt.

Zuwendungsfähige Ausgaben für Maßnahmen nach Ziffer 2.3:

Die Personalkosten werden gemäß Anhang I Ziffer 1.4 der AFG LPW 2021 als Kosten je 
Einheit pauschal berechnet. Das geltend gemachte Mengengerüst (geleistete 
Arbeitsstunden) ist für ausschließlich oder zu einem festen Anteil ihrer Arbeitszeit im 
geförderten Vorhaben tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein vom Arbeitgeber 
ausgestelltes Dokument nachzuweisen, in dem der feste Prozentsatz der pro Monat für 
das Vorhaben geleisteten Arbeitszeit angegeben ist. Für zeitweise bzw. in schwankendem 
Umfang im geförderten Vorhaben tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
Stundennachweise zu führen und zum Nachweis des geltend gemachten Mengengerüsts 
(geleistete Arbeitsstunden) vorzulegen. Pro Jahr können höchstens 1.720 Stunden pro 
Person anerkannt werden.

Für die Gemeinkosten wird ein Pauschalsatz von 15 Prozent der förderfähigen direkten 
Personalkosten angesetzt.

Die Sachkosten werden auf der Grundlage tatsächlich entstandener Kosten durch Belege 
und Zahlungen nachgewiesen und abgerechnet.Die Bestimmungen des jeweils geltenden 
Vergaberechts sind einzuhalten.

Eigenanteil
Ein angemessener Eigenanteil des oder der Begünstigten von mindestens 10% ist 
- unabhängig von der Herkunft der Fördermittel - unabdingbar. Der Eigenanteil darf nicht 
durch Sachleitungen erbracht werden.

5. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

5.1 Subventionserhebliche Tatsachen

Die im Antrag und in den sonstigen einzureichenden Unterlagen als subventionserheblich 
benannten Angaben sind subventionserheblich im Sinne der Strafvorschriften zum 
Subventionsbetrug (§ 264 StGB) und des § 1 Landessubventionsgesetzes. Zudem ist eine 
Erklärung über die Kenntnis dieser subventionserheblichen Tatsachen abzugeben. Ändern 
sich subventionserhebliche Tatsachen, ist dies der Bewilligungsbehörde unverzüglich 
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mitzuteilen. Bei vorsätzlichen oder leichtfertigen Falschangaben muss mit einer Strafver-
folgung wegen Subventionsbetrugs gerechnet werden.

5.2 Evaluierung

Mit der Durchführung von Evaluierungen und Erfolgsmessungen kann das für Landes-
planung zuständige Ministerium oder das für Wirtschaft zuständige Ministerium 
wissenschaftliche Einrichtungen beauftragen. Der Zuwendungsempfänger erklärt sich 
damit einverstanden, an Evaluierungen teilzunehmen. Die Auswertungsergebnisse 
enthalten lediglich anonymisierte oder öffentlich (über die Liste der Vorhaben) zugängliche 
Daten. Auch Einrichtungen des Landes Schleswig-Holstein, des Bundes oder der 
Europäischen Union können anonymisierte Daten für Zwecke der Statistik und der 
Erfolgskontrolle über die Wirksamkeit des Förderprogramms auswerten und die 
Ergebnisse veröffentlichen.

6. Verfahren

6.1 Vorzeitiger Maßnahmebeginn

Gemäß Ziffer 1.3 der VV zu § 44 LHO dürfen Zuwendungen zur Förderung eines 
Vorhabens nur für solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen worden 
sind. Hiervon abweichend darf mit dem Vorhaben vor der abschließenden Förderent-
scheidung nur dann begonnen werden (sogenannter vorzeitiger Maßnahmebeginn), wenn 
die bewilligende Stelle dies auf Antrag schriftlich genehmigt. Das Finanzierungsrisiko 
tragen die Antragstellenden. Bei Anschlussbewilligungen gilt Ziffer 3.2.7 der AFG LPW 
2021

6.2 Antrags-und Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehörde ist die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), Zur Helling 5-6, 
24143 Kiel.

Anträge sind vor Beginn eines Vorhabens grundsätzlich formgebunden unter Beifügung 
prüffähiger, den Anforderungen der Förderrichtlinie entsprechenden Unterlagen bei der 
Bewilligungsbehörde einzureichen. Die Bewilligungsbehörde stellt die für die 
Antragstellung und die weitere Abwicklung erforderlichen Informationen, Formulare und 
den digitalen Zugang zur elektronischen Antragstellung auf ihrer Internetseite 
https://www.ib-sh.de/infoseite/landesprogramm-wirtschaft-2021-2027 bereit.
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Das Verfahren zur Bewertung von Zuwendungsfähigkeit und Förderwürdigkeit des 
Förderantrages sowie zur Bewilligung richtet sich nach den AFG LPW 2021 in der jeweils 
geltenden Fassung.

6.3 Auszahlungsverfahren

Der Zuschuss oder Teile davon dürfen nur insoweit und nicht eher ausgezahlt werden, als 
die zuwendungsfähigen Ausgaben von den Begünstigten getätigt, zahlenmäßig 
nachgewiesen und von der Bewilligungsbehörde geprüft wurden 
(Ausgabenerstattungsprinzip). 

Voraussetzung für die Auszahlung ist das Einreichen eines förmlichen Erstattungsantrags. 
Dem Erstattungsantrag sind die Rechnungsbelege der Ausgaben sowie die mit diesen 
Ausgaben gegebenenfalls in Zusammenhang stehenden weiteren Unterlagen als 
elektronische Kopie oder als gleichwertige Buchungsbelege beizufügen.

Der Erstattungsantrag kann grundsätzlich nur elektronisch eingereicht werden. Die 
Bewilligungsbehörde stellt die für die Einreichung erforderlichen Informationen und den 
digitalen Zugang zur elektronischen Einreichung auf ihrer Internetseite unter  
https://www.ib-sh.de/infoseite/landesprogramm-wirtschaft-2021-2027 bereit. Auf 
schriftlichen Antrag (Post oder Mail) kann die Bewilligungsbehörde die Einreichung in 
Papierform ausnahmsweise zulassen. 

6.4 Verwendungsnachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis besteht jeweils aus dem zahlenmäßigen Nachweis über die 
Einnahmen und -ausgaben des Vorhabens und dem Sachbericht, der von den 
Begünstigten zu erstellen ist. Dieser ist der Bewilligungsbehörde innerhalb von sechs 
Monaten nach Beendigung des Bewilligungszeitraumes einzureichen.

Der Verwendungsnachweis kann grundsätzlich nur elektronisch eingereicht werden. Die 
Bewilligungsbehörde stellt die für die Einreichung erforderlichen Informationen und den 
digitalen Zugang zur elektronischen Einreichung auf ihrer Internetseite https://www.ib-
sh.de/infoseite/landesprogramm-wirtschaft-2021-2027 bereit. Auf schriftlichen Antrag (Post 
oder Mail) kann die Bewilligungsbehörde die Einreichung in Papierform ausnahmsweise 
zulassen.

6.5 Ausnahmen

Ergibt sich bei der Anwendung dieser Richtlinie eine im Einzelfall nicht beabsichtigte Härte 
oder liegen besondere landespolitische Interessen vor, können gegebenenfalls vom für 
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Landesplanung zuständigen Ministerium im Einvernehmen mit dem für Wirtschaft 
zuständigen Ministerium Ausnahmen zugelassen werden. Bei Ausnahmen von den VV zu 
§ 44 LHO ist zusätzlich das Einvernehmen des Finanzministeriums erforderlich.

6.6 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis 
und die Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des 
Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung nebst Zinsen 
gelten die Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 44 LHO i.V.m. den entsprechenden 
Regelungen des Landesverwaltungsgesetzes (§§ 116, 117, 117 a LVwG), soweit nicht in 
dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.

7. Nachhaltigkeitscheck

Das Ergebnis des Nachhaltigkeitschecks ist:Das Vorhaben hat positive Auswirkungen auf 
'Soziale Gerechtigkeit', 'Infrastruktur und Klimaschutz' und 'Nachhaltiges Wirtschaften und 
Ressourcenschutz'. Das Vorhaben hat keine direkten oder indirekten Auswirkungen auf 
die Treibhausgasemissionen.

8. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt rückwirkend mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft. Die Laufzeit 
dieser Förderrichtlinie ist bis zum 30. Juni 2029 befristet.
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